
 

  

 
 
 
 
An das 
Landratsamt Zollernalbkreis 
Kreisjugendamt – BPV 
Hirschbergstraße 29 
72336 Balingen 

 
 
 
 
 
 

Antrag auf Beistandschaft für mein Kind 
 
Als Inhaber/in der elterlichen Sorge möchte ich für mein Kind eine Beistandschaft nach § 

1712 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) in Anspruch nehmen. Die Beistandschaft soll für 

folgende Aufgaben gelten: 

□ Die Feststellung der Vaterschaft 

□ Die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 

□ Die Geltendmachung des Mehrbedarfs Kindergartenbeitrag 

□ Mein Kind besucht den Kindergarten noch nicht. Wenn es in den Kindergarten kommt 

und ich die Geltendmachung des Kindergartenbeitrags wünsche, werde ich auf den 

Beistand zukommen. 

 

Angaben zum Kind:  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Name, Vorname, Geburtsdatum/-ort,  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort 
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□ Ich war mit dem Vater des Kindes bei der Geburt nicht verheiratet.  

 Sorgeerklärungen wurden nicht abgegeben; es liegt keine gerichtliche 

Sorgerechtsentscheidung vor. 

□ Das Sorgerecht wurde auf mich übertragen (siehe Beschluss) 

□ Ich habe mit dem anderen Elternteil die gemeinsame elterliche Sorge. Das Kind befindet 

sich aber in meiner Obhut. 

 

 

Folgenden Hinweis habe ich zur Kenntnis genommen: 

 

Der Beistand ist gesetzlicher Vertreter des Kindes und damit ausschließlich dessen 

Interessen verpflichtet. Er unterliegt insoweit keinen Weisungen desjenigen Elternteils, der 

die Beistandschaft beantragt hat. Der Beistand bemüht sich darum, alle anstehenden 

Entscheidungen in Abstimmung mit dem betreuenden Elternteil zu treffen. Sollte keine 

gemeinsame Entscheidung gefunden werden, hat der betreuende Elternteil die Möglichkeit 

die Beistandschaft zu beenden. Bei Bedarf ist die erneute Einrichtung der Beistandschaft 

jederzeit möglich. Der Beistand muss unter Umständen auch gegen den Willen des 

Elternteils, der die Beistandschaft beantragt hat, entscheiden oder gegebenenfalls gerichtlich 

durchsetzen. Der Grund dafür ist, dass der Beistand die Interessen des Kindes zu wahren 

hat. 

 

----------------------------------------------                         ------------------------------------------- 

Ort, Datum                            Unterschrift 
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